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                                          Für die Sicherheit in Ihrem Unternehmen sind gut
                                          ausgebildete Brandschutz- und Evakuierungshelfer
                                          enorm wichtig. Für Ihr Unternehmen stellt jeder Brand
eine ernsthafte Gefährdung und Bedrohung da. Die Verantwortung für Ihre 
Beschäftigten, die Sicherung Ihres Unternehmens sowie die öffentliche Sicher-
heit erfordern eine angemessene Aufmerksamkeit für den Brandschutz.

                                                     Zum betrieblichen Brandschutz gehören eine 
                                                     regelmäßige Unterweisung aller Beschäftigten
                                                     und eine Ausbildung von Brandschutzhelfern.

                                                     
                                                     Die Notwendigkeit von Brandschutzhelfern 
                                                     ergibt sich aus folgenden Rechtsgrundlagen:
                                                     
                                                     • Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG):
                                                       § 10 Abs. 2 „Erste Hilfe und sonstige 
                                                       Notfallmaßnahmen“
                                                     
  • Unfallverhütungsvorschrift: „Grundsätze der Prävention“  
    (BGV/GUV-V A1) § 22 Abs. 2 „Notfallmaßnahmen“
 
• Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR):
  ASR A2.2 „Maßnahmen gegen Brände“ Abschnitt 6.2 „Brandschutzhelfer“

Der Arbeitgeber hat eine ausreichende Anzahl von Beschäftigten durch 
fachkundige Unterweisung und praktische Übungen im Umgang mit 
Feuerlöscheinrichtungen vertraut zu machen und als Brandschutzhelfer 
zu benennen (siehe ASR A2.2 Abschnitt 7(1)).

Die notwendige Anzahl von Brandschutzhelfern ergibt sich aus der 
Gefährdungsbeurteilung. Ein Anteil von fünf Prozent der Beschäftigten ist 
bei normaler Brandgefährdung nach ASR A2.2 (z. B. Büronutzung) 
in der Regel ausreichend.
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                                            Unsere theoretische und praktische Schulung 
                                            richtet sich nach der DUGV  Information 205-023. 
Sie findet bei Ihnen vor Ort in Ihrem Unternehmen statt. Somit bleiben Ihre 
Mitarbeiter im gewohnten Umfeld. 

Folgende Ausbildungsinhalte werden bei der Schulung vermittelt:

Theorie
- Grundzüge des Brandschutz
- Betriebliche Brandschutzorganisation
- Funktion und Wirkungsweise von Feuerlöscheinrichtungen
- Gefahren durch Brände
- Verhalten im Brandfall

Praxis
- Handhabung und Funktion von Feuerlöscheinrichtungen
- Löschtaktik und eigene Grenzen der Brandbekämpfung
- realitätsnahe Übung mit Feuerlöscheinrichtungen (Brandsimulation)
- Wirkungsweise und Grenzen von Feuerlöscheinrichtungen erfahren
- betriebsspezifische Besonderheiten

Jeder von uns geschulte Mitarbeiter erhält ein entsprechendes Zertifikat,
umfangreiches Fortbildungsmaterial und eine Sicherheitsweste mit der
Aufschrift „Brandschutzhelfer“ ausgehändigt.

Unser Profil:

- umfangreiche Ausbildung und Lehrgänge an staatlichen Feuerwehrschulen
- ca. 20 Jahre Berufserfahrung als Einsatzbeamter einer Berufsfeuerwehr
- über 30 Jahre Mitglied, davon 20 Jahre als Führungskraft einer freiwilligen
  Stützpunktfeuerwehr
- ausgebildeter Rettungssanitäter

Sprechen sie uns an! 
Wir freuen uns auf Sie, denn Ihre Sicherheit ist unser Bestreben!
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